Kreisfeuerwehrverband Landshut              INFO

Bitte diese Info an Eure Spreizerfeuerwehren weitergeben !!!

Keine Reparaturen von Hydraulikleitungen mehr!

Im März 2001 hat der für hydraulische Rettungsgeräte zuständige Arbeitsausschuss 192.7 des Normenausschusses Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN mitgeteilt, dass aus seiner Sicht keine Bedenken gegen die gängige Praxis bestehen, Hydraulikleitungen an Rettungsgeräten der Feuerwehr, die im besonders durch Knickung beanspruchten Endbereich beschädigt sind, geringfügig zu kürzen und neue Fittings und/oder Kupplungen anzubinden.

Nunmehr sind dem Arbeitsausschuss durch die Hersteller von Hydraulikleitungen neuere Erkenntnisse über das Alterungsverhalten von Hydraulikleitungen zugegangen. Danach kann bei benutzten Hydraulikleitungen aufgrund möglicher Veränderungen durch den Einfluss von Hydraulikflüssigkeit auf die innere Dichtschicht und/oder die äußere Schutzschicht (aus Kunststoff oder synthetischem Kautschuk) der erforderliche Kraft- und Formschluss neu eingepresster Fittings oder Kupplungen nicht mit der nötigen Sicherheit hergestellt werden.

Aus Gründen der Produkthaftung lehnen die Hersteller daher unter Bezug auf die europäische Sicherheitsgrundnorm DIN EN 982 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen und deren Bauteile – Hydraulik; Deutsche Fassung EN 982:1996 das
Neueinpressen von Schlauchleitungen ab.

Der Arbeitsausschuss 192.7 zieht daher seine Aussage aus dem Jahr 2001 zurück und empfiehlt den Feuerwehren in Deutschland keine Reparaturen beschädigter Hydraulikschläuche mehr durchzuführen
bzw. durchführen zu lassen; bei der Beurteilung von Beschädigungen als Aussonderungskriterium von
Hydraulikschläuchen einen sehr scharfen Maßstab anzulegen. Schon geringfügige Beschädigungen, die bis auf die Druckträgerschicht reichen (Ritzer, sowie geringfügige, jedoch mit bloßem Auge feststellbare
Verformungen sind Aussonderungskriterien); Hydraulikschläuche an Rettungsgeräten der Feuerwehr nach längstens zehn Jahren Nutzungsdauer auszusondern.
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